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I 

Sachverhalt und Anträge 

I. 	Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin des europaischen 

Patents 0 116 861. 

II. 	Die Beschwerdeführerin hat unter Nennung der Dokurnente: 

Dl: 	US-A-4 350 875, 

US-A-3 710 076, 

GB-A-2 044 057, und 

EP-A-0 037 638 

un Hinblick auf Artikel 100 a) sowie zusàtzlich aufgrund 

von Artikel 100 b) EPU Einspruch erhoben. 

III. Die Einspruchsabteilung hat in einer Zwischenentscheidung 

gemAS Artikel 106 (3) EPU vorn 24. April 1991 festge-

stelit, daIs im Hinblick auf Artikel 102 (3) EN) die 

Erfordernisse dieses Crbereinkoimnens der Aufrechterhaltung 

des Streitpatents in gendertem Umfang aufgrund der in 

der Zwischenentscheidurig genannten Unterlagen nicht 

entgegenstunden. 

IV. 	Gegen diese Entscheidung hat die Einsprechende Beschwerde 

erhoben und in ihrer Beschwerdebegründung zusatzlich das 

Dokuxnent 

D5: 	GB-A-2 080 660 

genannt. 

V. 	Auf eine Mitteilung der Kammer gemag Artikel 11 (2) VOBK 

hin, in der auf Mangel der Anspruchsfassung im Hinblick 

auf Artikel 123 (2) EN), Artikel 84 EN) und Regel 29 (1) 

0936. 
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EPU hingewiesen wurde, fand am 15. Juli 1993 eine 

mundliche Verhandlung statt, whrend der die Beschwerde-

gegnerin .einen neuen Anspruch 1 Uberreichte. Dieser 

Anspruch 1 lautet: 

11 1. Elektrischer StrahlheizkOrper zur Beheizung von 

Glaskeramik-Koch- oder Warmeplatten (12) mit in Abstand 

von der Platte (12) in einer Heizzone (21) angeordrieten 

Heizelementen (18, 18a) und einem Temperaturregler (30, 

30a) mit einem Uber die Heizzone (21) ragenden, oberhaib 

der Ebene der Heizelemente (18) verlaufenden stabfOrmigen 

TemperaturfQhler (20, 20a), der zuxnindest teilweise gegen 

von den Heizelementen (18, 18a) koinmende direkte 

Strahlung durch einen Steg (25) aus Isoliermaterial 

abgeschirmt ist, auf dem er angeordnet ist, und der sich 

erheblich Uber die Ebene der Heizelemente erhebt, wobei 

der Temperaturfuhler (20, 20a) und der Steg (25) in 

Abstand von der Platte (12) angeordriet sind und der 

Teittperaturfuhler (20, 20a) der von der Platte (12) her 

kornmenden Strahlung im wesentlichen über seine ganze 

Lange ausgesetzt ist, wodurch der TemperaturfQhler (20, 

20a) eine temporare thermische Abschirinung erfãhrt, die 

in der Anheiz- bzw. Ankochphase den Temperaturfühler (20, 

20a) daran hindert, sofort auf voile Ternperatur zu 

komrnen, und damit in der Anheiz- bzw. Ankochphase einen 

eine DauerbegrenzungstemperatUr Qberschieienden 

Ternperaturwert der Glaskeramikplatte zu1t." 

AnsprQche2 bis 9 hangen von Anspruch 1 ab. 

Des weiteren überreichte die Beschwerdegegflerin als 

vergleichsversuche drei Mefkurven vorn 13. und 

14. Juli. 1993 der Glaskeramikplattefl-TemPeratUr als 

Funktion der Zeit bei einem Temperaturfuhler ohne 

Abschirmung und bei Abschirmung durch eineri Steg ohne und 

mit Kontakt zwischen TemperaturfQhler und Steg. 

0936.D 	 . . .1.. 
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Die BeschwerdefUhrerin (Einsprechende) beantragt die 

Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf 

des europäischen Patents 0 116 861. 

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragt, die 

Beschwerde zurückzuweisen und das Patent nunznehr mit 

folgenden Unterlagen aufrechtzuerhalten: 

AnsprQche: 	1, Uberreicht in der mündlichen 

Verl-xandlung vom 15. Juli 1993, 

2 bis 9 gema1 EP-B1-O 116 861; 

Beschreibung: Spalte 1, überreicht in der mündlichen 

Verhandlung vom 15. Juli 1993, 

Spalten 2 bis 6 gemai EP-Bl-0 116 861; 

Zeichnung: 	gexM1 EP-B1-O 116 861. 

Die Beschwerdeführerin stützte ihren Antrag im 

wesentlichen auf folgende Argurnente: 

Wie auch Dokurnent Dl, Spalte 1, Zeilen 28 bis 40 

entnommen werden kOnne, sei es als aligemein 

bekannter Stand der Technik anzusehen, daZ 

Ternperaturbegrenzer eingesetzt werden, urn das 

Kochverhalten eines StrahlheizkOrpers - d. h. den 

Leistungsdurchsatz durch seine Glaskeramikplatte - zu 

optimieren, ohne dais die Texnperatur der Glaskeramik-

platte aufgrund des von ihr absorbierten Strahiungs-

anteils 600 0C ubersteigt. Das gleiche technische Ziel 

liegt auch dem Gegenstand des Streitpatents zugrunde. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheide sich von 

dem aus Dokument Dl bekari.nten StrahlheizkOrper nur 

dadurch, dag der Steg, in dessen zur Glaskeramik-

platte hin of fenem TJ-formigem Spalt der Temperatur-

regler gemag Figur 3 des Dokuxnents Dl angeordnet sei, 

0936. 
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ebenf ails in Abstand von der Glaskeramikplatte ange-

ordnet sei. Aus Dokurnent D2, insbesondere Spalte 3, 

Zeilen 45 bis 59, sei es aber bei einem die Platte 

kontaktierenden Temperaturregler bekannt, den Steg in 

Abstand von der Glaskeramikplatte anzuordnen, urn 

insbesondere die an der Glaskeramikplatte ref lek-

tierte Heizstrahlung auf den Temperaturregler 

auftreffen zu lassen und damit ein Temperaturuber-

schiefen, das zu Beschdigungen der Glaskerarnikplatte 

fQhrt, zu vermeiden. Durch die Einstellung der 

seitlichen Steghohen sei also das Uberschieien der 

Ternperatur der Glaskeramikplatte auf ein unschd-

liches Optimum dimensionierbar und kOnne durch 

Ausprobieren leicht eingestellt werden, wie Dokument 

D2, Spalte 3, Zeilen 59 bis 63 zu entnebrnen sei. Die 

Anwendung dieser Lehre des Dokuments D2 bei dem 

Strahlheizkorper gemag Dokument Dl fQhre darnit in 

naheliegender Weise zum Gegenstand des Anspruchs 1. 

C) Gegenuber dem aus Dokuntent D2 bekannten Strahlheiz-

korper unterscheide sich der Gegenstand des 

Anspruchs 1 nur dadurch, dag der Temperaturfuhier die 

Glaskeraxnikplatte nicht kontaktieré, sondern in 

Abstand von der Platte angeordriet sei. Es sei nicht 

ersichtlich, da1, die Beabstandung des Ternperatur-

fOhiers von der Glaskeramikplatte deren Uberschiei-

verhalten beeinflusse. Insbesondere sei den ursprUng-

lichen Anmeldungsunterlagen nicht zu entnehrnen, daf 

durch die Beabstandung des Temperaturfuhiers dessen 

Aufheizung gegenuber seiner Kontaktstellung weiter 

verzOgert werde. Bereits die Lehre des Dokurnents D2 

errnOgliche es, das TemperaturUberschieien der 

Glaskerarnikplatte in eine praktisch mOgliche 

GrOfenordnung zu bringen und schaffe daznit das 

gleiche Verhalten eines StrahlheizkOrpers wie der 

Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents. Somit 

kOnne - un Hinblick auf die Entscheidung T 138/85 - 

IV 

0936 .D 
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140  

die Optimierung des Uberschieiens bei der Beurteilung 

der erfinderischen Tãtigkeit nicht als objektive 

Aufgabe dienen. Damit sei es nur eine im Belieben des 

Facbxnanns liegende Mainahme, den TemperaturfQhler des 

StrahlheizkOrpers gemag Dokument D2 in konventionell 

Ublicher Weise - wie auch aus den Dokumenten Dl und 

D3 hervorgehe - in Abstand von der Platte anzuordrien. 

Die bei einer Abschirmung des Temperaturfiihlers 

gegerxuber der direkten Strahiung der Heizelemente 

erzielten hôheren Abschalttemperaturen - gemag den 

Ergebrxissen der in der mündlichen Verhandlung von der 

Beschwerdegegnerin überreichten Vergleichsversuche - 

würden den Fachmann nicht uberraschen. Versuche zuxn 

Vergleich mit dem StrahlheizkOrper gemAS Dokuxnent D2 

fehiten. In ihrer Einspruchserwiderung vom 

19. April 1989 beschreibe die Beschwerdegegnerin 

einen Vergleichsversuch mit dexn in Dokument Dl 

of feribarten Strahlheizkorper, bei dem der Gegenstand 

des Streitpatents sogar entgegen dem zu erreichenden 

technischen Ziel bei einer geringeren Platten-

temperatur abgeschaltet werde als beim Stand der 

Technik. Wenn auch Dokuinent D2 fordere, das Uber-

schie1en der GlaskeraxnikkOrper-Temperatur über die 

Dauerbegrenzungstemperatur (zum Verhindern einer 

Rekristallisation der Platte) zu vermeiden, so sei 

dies aussch1ieflich als eine ideale Forderung 

anzusehen, die in der Praxis jedoch nicht erreicht 

werde. Damit sei aber nachgewiesen, dais die Wirkungs-

angaben des Anspruchs 1 nichts zur Charakterisierung 

des beanspruchten Gegenstandes beitrugen und somit 

unbeachtlich seien. 

Die durch herabfallende Kochgerate bewirkte 

Zertrizrnung der Glaskeramikplatte bei ihrer direkteri 

Auflage auf dem Temperaturfühler gem&g Dokuxnent D2, 

d. h. der sogenannte "Ainbo1effekt' stelle einen 

0936.0 .. . 1... 
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nachgebrachten Nachteil dar, der bei der Beurteilung 

der erfinderischen Ttigkeit nicht berUcksichtigt 

werden kOnne. Schon die schlaggefahrdete übliche 

Quarzhulle des TernperaturfUhlers wUrde den Fachrnann 

anregen, einer beabstandeten TernperaturfUhler-

anordnung den Vorzug zu geben. 

f) Irn ubrigen sei es für einen Fachrnann naheliegend, in 

dern StrahlheizkOrper gemag Figur 5 des Dokuments D4 

den punktfOrinigen TernperaturfQhler 90 und seine Wand 

30, die Heizelementstrahlung abschirrnt und Glas- 

kerarnikplattenstrahlung zu1ãft, unter Beibehaltung 

der vorgegebenen Apertur für die auftreffende 

Strahiung durch einen stabforinigen TernperaturfUhler 

und einen Steg zu ersetzen, wie sie beispielsweise 

aus Dokument Dl, D2 oder D3 bekannt seien. 

VIII. Die Beschwerdegegnerin widersprach der Argumentation der 

Beschwerdeführerjn irn wesentlichen wie folgt: 

a) Die Erfindung bestehe ihrern Wesen nach eigentlich aus 

einern Betriebsverfahren zur ternporren Uberheizung 

der Glaskeramikplatte eines StrahlheizkOrpers. Ihre 

Aufgabe sei es keinesfalls, den von der Beschwerde-

führerin in Pkt. VII-e) enähnten Arnboeffekt zu 

vermeiden. Sie beruhe vielrnehr auf der irn Widerspruch 

zum Stand der Technik stehenden, überraschenden 

Erkenntnis, dag ein kurzfristiges Uberschieien Qber 

die zur Verrneidung von Rekristallisation der Glas-

kerarnikplatte notwendige Dauerbegrenzungsternperatur 

der Platte ohne Sch&den für die Platte moglich sei. 

Urn gedanklich zur Erfindung zu gelangen, rnQsse der 

Facbmann des weiteren auf die Idee kornrnen, em 

temporar zulssiges CTberschie1en an den Betriebs-

anfang zu legen und technisch zur ErhOhung des 

Leistungsdurchsatzes durch die Glaskerarnikplatte für 

die Ankochphase zu nutzen. Der LOsungsgedarike bestehe 

09)6. 
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darin, beirn RegelprozeZ das Abschalten der Heiz-

elemente durch den TemperaturfUhier entsprechend zu 

verzOgern und werde technisch durch seine Abschirmung 

gegen direkte Heizelementstrahlung realisiert. Das 

hierfUr verwendete Losungsmittel werde im wesent-

lichen durch einen Steg gebildet, der sich gem&S der 

ursprunglichen Beschreibung Seite 8, Zeilen 12 und 13 

"erheblich Ciber die Ebene der Heizelemente erhebt" 

und damit eine quasi als Fenster wirkende Apertur 

schaf ft, die nur von der Glaskerarnikplatte her 

kommende Strahlung auf den Ternperaturfühler 

auftreffen 1ãft und somit dessen Aufheizung gegenuber 

der Platte verzOgert. 

b) Die whrend der mündlichen Verhandlung Uberreichten 

Me1kurven wiesen allein als Wirkung der Abschirinung 

ohne jeglichen Kontakt zwischen W&rmefühler und Steg 

eine Erhohung der Glaskeramikplatten-Temperatur von 

504°C auf 630 0C nach, sowie eine Verl&ngerung der 

Zeit bis zur Erstabschaltung von 2.34 mm. auf 

3.9 mm. Der zusãtzliche Kontakt zwischen Wármnefühler 

und Steg erhOhe die Glaskeramikplatten-Temperatur auf 

645 0C und verlangere die Zeit bis zur Erstabschaltung 

auf 4.9 mm. Schon die ursprunglichen Anxneldungs- 

unterlagen, Seite 3, Zeilen 14 bis 15 offenbarten 

eine Ankochspitze bis zu 100°C über der Dauer-

begrenzungstexnperatur. Ein Vergleichsversuch mit 

einem die Glaskeramikplatte direkt kontaktierenden 

Temperaturfühler genial!, Dokuinent D2 sei nicht durch-

führbar gewesen, da der Kontaktbereich der Glas-

keraxnikplatte mit demn TemperaturfUhler weder durch 

Heizelementstrahlung noch durch Warmneleitung inner-

haib der Platte aufgeheizt wQrde und kalt bliebe, was 

bei den für den Vergleich erforderlichen Leistungen 

zum Springen der Glaskeramnikplatte fUhrte. 

0936.0 
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C) Dokuinent D2 habe hingegen das entgegengesetzte Ziel, 

ein Uberschjeen Uber die Dauerbegrenzungstemperatur 

der Glaskeramikplatte zu vermeiden und benutze hierzu 

eine vom Gegenstand des Streitpatents abweichende 

Steggestaltung, die direkte HeizkOrperstrahlung 

bewu1t zult; vgl. D2 Spalte 3, Zeilen 56 bis 59. In 

seiner Gesamtheit lehre Dokument D2, dag das 

wesentljche Element dieser Vorrichtung der direkte 

Kontakt zwischen FUhier und Platte sei. 

Wie Dokuinent D4, Seite 2, Zeilen 11 bis 14 entnornrnen 

werden kOnne, verfolge auch diese bekannte Anordriung 

nur das Ziel, die Uberheizung der Glaskeraxnikplatte 

zu vermeiden. Uberdies sei der TemperaturfUhler 9 in 

dieser Anordriung nicht stab- sondern punktformig. 

Selbst wenn der Fachmann die ihn urrigebende kreis-

fOrrrtige Wand 30 in Fig. 5 als Steg auffassen würde, 

so wird doch der Wand 30 und damit einem Steg in 

Dokurnent D4, Seite 8, Zeilen 14 bis 20 jeglicher 

Einflug auf die Temperatur des Fühlers 9 

abgesprocheri. Damit vermag der Fachrnann weder in D2 

noch in D4 einen Steg als Aperturbegrenzer eines 

Fuhlers zu erkennen, der das UberschieE.en der 

Glaskeramikplattenternperatur in der Ankochphase 

steuert. 

Der Steg 26 der Vorrichtung gemag Dokurnent Dl stelle 

eine totale techriische Isolierung eines Temperatur-

fUhiers im Bereich einer Zusatzheizung (12) dar, die 

die Aufgabe lose, dais der FUhier 28 in unabgeschirin-

ter Weise nur auf die von der Hauptheizung (10) 

ausgehende Strahiung reagiere, urn eine Uberhitzung 

der Glaskeramikplatte zu vermeiden. Auch Dokunient Dl 

kOnne dem Fachmann daher keinerlei Anregung geben, 

einen Steg derart von der Glaskeramikplatte zu 

beabstanden, dag er zu einem Aperturbegrenzer für von 

09)6. D 
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14,  

der Glaskerarnikplatte her koxnrnende Strahiung werde 

oder gar zu einem technischen Mittel, das em 

kurzfristiges Uberschiefen ermOgliche. 

f) Alle Arguznente der Beschwerdeführerin beruhten auf 

einer unzulàssigen ex-post-facto-Analyse, die 

überdies keinerlei Bezug auf die dem Streitpatent 

zugrunde liegende Aufgabenstellurig nebine, weiche sehr 

wesentlich zuin erfinderischen Gehalt des Streit-

patents beitrüge. 

IX. 	Am Schlug der xnUndlichen Verhandlung wurde die Ent- 

scheidung verkUndet, da€ die Entscheidung der Einspruchs-

abteilung aufgehoben und die Sache an die erste Instanz 

zurückverwiesen werde mit der Auflage, das Streitpatent 

in geàndertexn Umfang aufgrund des nunmehrigen Antrags der 

Beschwerdegegnerin aufrecht zu erhalten. 

Erit s che idungs grnde 

1. 	Die BeschwerdefUhrerin hat ihren im Verfahren vor der 

Vorinstanz erhobenen Einwand Inangeinder Ausführbarkeit 

(Art. 100 b) EPU) im Beschwerdeverfahren insbesondere 

gegenuber der nunmehr gultigen Fassung des Anspruchs 1 

nicht weiterverfolgt. Nach Auffassung der Kairirner ist der 

Gegenstand des Anspruchs 1 anhand der Figuren in 

verbindung mit der Beschreibung des Streitpatents, 

insbesondere Spalte 5, Zeilen 2 bis 6 und 35 bis 42, für 

den Fachznarin auch ohne weiteres derart nacharbeitbar, daf 

das technische Ziel des Streitpatents, ein vorgebbares 

temporres thermisches Uberschie1en der Glaskeramikplatte 

Uber ihre Dauerbegrenzungsternperatur whrend der 

Ankochphase zuzulassen, auch erreicht wird. 

0936. 
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Entgegen der Auffassung der BeschwerdefQhrerin in 

Pkt. VII-d) tragen die im Anspruch 1 enthaltenen 

Wirkungsangaben nach Auffassung der Karnmer zur 

Charakterisierung der Struktur des beanspruchten Gegen-

standes insoweit bei, da1, sie die temporare thermische 

Abschirxrning quantitativ durch die zu erzieienden 

Wirkungen definieren. Dabei spiegelt sich in den Worten 

"die in der Anheiz- bzw. Ankochphase den Temperaturfuhler 

daran hindert sofort auf voile Temperatur zu koznmen" vor 

allem eine Dimensionierungsvorschrift des Abschirmungs-

grades des TemperaturfUhlers für die erwUnschte 

AufheizungsverzOgerung, d. h. insbesondere die Vorschrift 

für die Bemessung der bis zur ersten durch den Temperatur-

fQhler ausgelosten Heizelernentabschaltung. Der weitere 

Wortlaut: "und damit in der Anheiz- bzw. Ankochphase 

einen eine Dauerbegrenzungstemperatur überschieenden 

Temperaturwert der Glaskeramikplatte zulãft"- ist nach 

Auffassung der Kaxnmer seinem Wesen naOh eine 

Dimensionierungsvorschrift für den Abschaltzeitpunkt des 

Ternperaturfühlers als Funktion der Glaskeramikplatten-

temperatur und damit insbesondere eine Dirnensionierungs-

vorschrift für das Ausmag der thermischen Expansion des 

Temperaturfühlers von der Ruhe- bis zur Abschaltstellung. 

Aus den vorstehenden Gründen erachtet die Karnmer den 

Wortlaut des Anspruchs 1 für deutlich und auch knapp 

gefat im Sinne des Artikels 84 EPU. 

Anspruch 1 ist nun.mehr auf einen elektrischen Strahlheiz- 

kOrper zur Beheizung von "Glaskerainik-" Koch- oder 

Warmeplatten beschränkt und uxnfa1t die strukturellen 

Merkxnale des erteilten Anspruchs 1, die ihrerseits in den 

ursprünglichen Anspruchen 1, 3 und 4 sowie in der 

ursprünglichen Beschreibung Seite 5, Zeilen 7 bis 19 

of fenbart sind, sowie zusätzlich das in der ursprüng-

lichen Beschreibung Seite 8, Zeilen 10 bis 14 offenbarte 

Merkmal, dag sich der Steg "erheblich über die Ebene der 

Heizelemente erhebt', und - wie aus Fig. 2 ersichtlich 

0936.0 	 . . . / . 
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ist - ebenfalls wie der Temperaturfühler" in Abstand von 

der Platte angeordnet ist", und die in der ursprUnglichen 

Beschreibung Seite 3, Zeilen 4 bis 19 of fenbarten 

Wirkungsangaben ab "wodurch der TemperaturfQhler ... 

Die Ansprche 2 bis 9 sind in ihrer erteilten Fassung 

aufrechterhalten. Die Ansprüche 1 bis 16 sind daher 

formell im Hinblick auf Artikel 123 (2) und 123 (3) EN) 

nicht zu beanstanden. Die beantragten Anderungen der 

Beschreibung betreffen ausschlieEiich Aripassungen an den 

gultigen Anspruch 1 sowie eine Wurdigung des Standes der 

Technik, die irisbesondere aufgrund der einteiligen 

Fassung des Anspruchs 1 erforderlich ist. 

Dent nachgewiesenen Stand der Technik ist insbesondere 

kein StrahlheizkOrper zu entnehxnen, bei dent sowohl der 

Texnperaturfuhler als auch der ihri abschirrnende Steg in 

Abstand von der Platte angeordnet sind und deren 

TernperaturfUhler eine texnporare thermische Abschirmung 

erf&hrt, die m in der Anheiz- bzw. Ankochphase den 

Teinperaturfuhler daran hindert, sofort auf voile 

Temperatur zu koinmen, und damit in der Anheiz- bzw. 

Ankochphase einen eine Dauerbegrenzungsternperatur 

Qberschieienden Temperaturwert der Glaskerarnikplatte 

zulft". Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu un 

Sinne von Artikel 54 (1) und (2) EN). 

Uberdies beschrnkten sich die un vorliegenden Beschwer-

deverfahren vorgebrachten Einwande gemAg Artikel 100 a) 

EN) auf elnen Mangel an erfinderischer Ttigkeit. 

Erfinderische Tatigkeit 

5.1 	Aus dem nachstliegenden Stand der Technik gemag Dokument 

D2 sind folgende durch den Wortlaut des Anspruchs 1 

definierten Merkinale bekannt.: 
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"Elektrischer StrahlheizkOrper zur Beheizung von 

Glaskeramik-Koch- oder Wãrrneplatten (vgl. D2, Sp. 3, 

Z. 17 bis 19) mit in Abstand von der Platte in einer 

Heizzone angeordneten Heizelementen (14 in Fig. 2) und 

einem Temperaturregler (Sp. 2, Z. 65 bis Sp. 3, Z. 4) mit 

einem Uber die Heizzone ragenden, oberhaib der Ebene der 

Heizelemente verlaufenden stabformigen TemperaturfQhler 

(13 in Fig. 1), der zuxnindest teilweise gegen von den 

Heizelementen komrnende Strahiung durch einen Steg (12) 

aus Isoliermaterial (Sp. 1, Z. 61 bis 64 und Sp. 2, Z. 10 

und 11) abgeschirmt ist (Sp. 3, Z. 45 bis 48), auf dem er 

angeordnet ist und der sich erheblich Uber die Ebene der 

Heizelernente erhebt, wobei der Steg in Abstand von der 

Platte angeordnet ist (Fig. 2; Sp. 2, Z. 15 bis 19) 

wodurch der Temperaturfuhler eine texnporàr wirksame 

thermische Abschirrnung aufweist (Sp. 3, Z. 48 bis 51)." 

	

5.2 	Ausgehend von dem in Dokument D2 beschriebenen Strahi- 

heizkorper liegt dem Streitpatent objektiv die Aufgabe 

zugrunde, bei einem elektrischen Strahlheizkôrper den 

Leistungsdurchsatz, der an sich durch die Begrenzung der 

Oberf1chentemperatur der Glaskeraxnikplatte bestirnmt ist, 

bejrn Ankocheri (bzw. Anheizen) zu erhohen, ohne dag es zu 

einer dauernden Schãdigung der Koch- oder Warmeplatte 

kornmt; vgl. das Streitpatent, Spalte 1, Zeilen 43 bis 50. 

	

5.3 	Diese Aufgabe wird durch die folgenden Merkxnalsgruppen 

des Anspruchs 1 gelOst: 

(a) 	dais "der Temperaturfühler in Abstand von der 

Platte angeordnet und der von der Platte her 

kommenden Strahiung un wesentlichen über seine 

ganze Lange ausgesetzt ist, 

16) 
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dais eine teinporre thermische Abschirmwirkung, 'jn 

der Anheiz- bzw. Ankochphase den Temperaturfühler 

daran hindert, .sofort auf voile Temperatur (d. h. 

Abschalttemperatur) zu komrnen"; und 

"darnit (bei zusãtzlicher Vorgabe des Maxirnaiwerts 

der Temperaturfuhlertemperatur für die Heiz-

elementabschaltung) in der Artheiz- bzw. Ankoch-

phase einen eine Dauerbegrenzungsternperatur 

überschieenden Temperaturwert der Glaskeramik-

platte zulãEt. 

Mit anderen Worten besteht die LOsung technisch in einer 

auf die Dauerbegrenzungsternperatur der Glaskerarnikplatte 

nach Beendigung der Anheiz- bzw. Ankochphase hin ausge-

richteten Vorgabe der Ternperaturfuhlerabschalttelnperatur 

(d. h. der eine Alschaltung bewirkenden thermischen 

Stabausdehnung), sowie in einer VerzOgerung der 

Aufheizung des Texnperaturfühlers whrend der Anheiz- bzw. 

Ankochphase (Merkinal (b)) auf seine Abschalttemperatur, 

die hinreichend grog ist, urn das Uberschiefen der Glas-

kerarnikplattentemperatur gemag Merkinal (C) zuzulassen, 

wobei die AufheizungsverzOgerung des Ternperaturfühlers 

technisch durch den Ubergang von Warineleitungs- zu 

Bestrahlungsheizung und durch die Begrenzung der 

Empfangsapertur auf von der Glaskerarnikplatte her 

koznrnende Sekundrstrahlung gem&g Merkrnal (a) realisiert 

wird. 

5.4 	Entgegen der Auffassung der BeschwerdefUhrerin in 

Punkt VII a) führt die Losung der Aufgabe, den Leistungs-

durchsatz für das Ankochen zu erhôhen, kurzfristig einen 

Teinperaturbereich der Glaskerarnikplatte der technischen 

Nutzung zu, der im nachgewiesenen Stand der Technik - und 

insbesondere bei den Strahlheizkorper gema1, Dokumerit D2 

(vgl. D2, Spalte 3, Zeilen 51 bis 56) - stets gezielt 

vermieden wurde, urn die Rekristallisation der Platte zu 
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vermeiden. NachAuffassung der Karruner konnte ein Fachinanri 

nicht erwarten, dag ein kurzfristiges ObërschielLen der 

Dauerbegrenzungstemperatur keine Beschdigungen der 

Glaskeramikplatte nach sich zieht, so dag schon aus 

diesem Grund eine Dimensionierung der Abschirmwirkung 

(insbesondere durch Abãnderung der Stegkantengeometrie 

des Dokuxnents D2), die zu den in den Merkrnalen (b) und 

(C) beanspruchten Wirkungen fQhrt, keinesfalls als 

naheliegend erachtet werden konnte. Die Kanirner verinag der 

Auffassung der Beschwerdeführerin gemAZ Pkt. Vu-b) nicht 

zu foigen, dag ein Facbznann bei einer Dirnensionierung der 

Abschirmwirkung durch Einsteilung der konventioneilen 

seitiichen Steghohen ein OberschieIen über die zu 

Rekristaiiisation fUhrende Plattenteinperatur zulassen 

würde. Seibst wenn - was der Karrner fraglich erscheint - 

der direkte Wrmekontakt zwischen Platte und FQhler in 

dem StrahiheizkOrper gernf, Dokument D2 temporãr zu 

Temperaturunterschjeden zwischen diesen beiden Bauteilen 

•fUhren wUrde, so wUrde der Facbinann nach Auffassung der 

Kammer aus Schutzgrunden eine derartige verzOgerte 

Aufheizung des Fühiers bereits vor der Erstabschaitung 

durch eine niedrigere Abschaittemperatur des FUhiers 

derart kompensieren, dais schon das erste Maximum der 

Glaskeramikpiatten-Temperatur unterhaib der Dauer-

begrenzungstemperatur liegen würde. DarUber hinaus gibt 

Dokuznent D2, Spate 3, Zeilen 48 bis 63, dem Fachxnann 

direkt den Hinweis, die seitlichen Steghohen solange 

abzusenken, bis generell in alien Betriebsphasen kein 

Uberschieen mehr auftritt. Zwar ist eine Vergr63erung 

der AufheizungsverzOgerung durch Beabstandung von FUhier 

und Platte - d. h. durch den Ubergang von Wrrne1eitungs-

zu Bestrahiungsheizung des Fühlers - experimentell nicht 

nachgewiesen, doch lassen die unterschiediichen 

physikalischen Gesetze des Energietransports bei 

Bestrahiung eine Veriangsarnung der Aufheizung glaubhaft 

erscheinen. Doch kann diese Wirkung entgegen der 

Auffassurig der BeschwerdefQhrerin gem&S Pkt. Vu-c 
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dahingestelit bleiben, da schon allein eine Abnderung 

der Bestrahlungsapertur von einer seitlichen Steghohe, 

die in Dokurnent D2 Uberschieien verrneidet, zu einer 

seitlichen Steghohe, die erfindungsgemäff zu einer 

langsameren Aufheizgeschwindigkeit des FUhlers führt, so 

dag die Plattentemperatur überschie1t, dem Fachmann durch 

den Stand der Technik nicht nahegelegt wird. 

5.5 	Nach Auffassung der Kainmer ist das LOsungsmerkrnal (a) in 

Pkt. 5.3 keinesfalls isoliert zu sehen, sondern in 

Zusainmenhang mit der im Gattungsbegriff des Anspruchs 1 

definierten Abschirrnung der Primarstrahlurig der Heiz-

elemente und den Wirkungen geniag LOsungsmerkinal (b) und 

(c). Dieser sachliche Zusaxnmerxhang gibt dem Fachxnann die 

Lehre, wie bei einem vorgegeberien Abstand zwischen Fühler 

und Platte das Offnungsfenster des Fühlers zur Platte hin 

in seiner Breite und Lange zu gestalteri ist, damit die 

Bestrahlungsapertur nur soviel sekundäre Plattenstrahiung 

.zul&1t, wie für eine das Plattenuberschiefen zulassende 

Aufheizdauer auf die Abschalttemperatur des Fühlers 

notwendig ist. Zwar ist auch in dem StrahlheizkOrper 

geniAg Dokuinent Dl der Fühler der Platte beabstandet und 

deren Strahiung im wesentlichen über seine ganze Lange 

ausgesetzt, doch liegt bei diesein Stand der Technik 

keinerlei Fühlerabschirrnung gegenuber der primaren 

Heizstrahlung der Hauptheizflache vor, so dag im 

Gegensatz zuzn Streitpatent beim Stand der Technik die 

Prirnarstrahlung der Heizelemente den FCihler aufheizt und 

nicht die intensitätsschw&chere Sekuridarstrahlung der 

Platte, wie es für den Fachinann ohne weiteres ersichtlich 

ist. Der Steg 26 des Dokuments Dl lOst - auch wenn er zur 

Platte hin offen ist - ausschlieElich die Aufgabe, 

Primarstrahlurig einer zusatzlich einschaltbaren 

Heizflache abzuschirmen. Der technische Inhalt der 

Dokumente D3 und D5 geht diesbezuglich nicht Qber die 

Lehre des Dokuxnents Dl hinaus. In Dokument D2 hingegen 

schaf ft der Steg den Anpre1druck des FUhlers gegen die 
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Platte. Sornit legt weder Dokurnent Dl noch Dokument D2 dem 

Fachmann nahe, einen Steg als Aperturbegrenzer für die 

selektive Ankopplung des Fühlers an die Sekundrstrah1ung 

der Platte einzusetzen. Entgegen der Auffassung der 

BeschwerdefQhrerin in Punkt VII- e) reicht eine 

Beabstandung des Fühlers allein nicht aus, urn die 

objektive Aufgabe des Streitpatents. zu lOsen. Vielmehr 

1st hierzu eine durch die Wirkungsangaben des Anspruchs 1 

eindeutig definierte GrOfe der Bestrahlungsapertur des 

FUhlers notwendig. Diese wird auch nicht durch die em 

Uberschie1en verhindernde Anordnung gernàZ Fig. 5 des 

Dokuments D4 nahegelegt; vgl. Punkt Vu-f. Denn Dokuxnent 

D4, Seite 8, Zeilen 14 bis 20 besagt explizit, dais der 

bekannte Steg 30 keinerlei Einflug auf die Aufheiz-

geschwindigkeit des Fühlers 9 hat. Wenn auch der Stand 

der Technik die Wirkung von Stegen als Strahiungs-

abschirrner kennt, so werden sie konventionell doch stets 

zur LOsung anderer technischer Aufgaben eingesetzt als 

beim Streitpatent. /Aufgrund einer vorn Stand der Technik 

abweichenden Dirnensionierung im Hinblick auf die 

Losungsrnerkxnale (b) und (c) macht das darnit erreichte 

nicht naheliegende technische Ziel - kurzfristiges 

Uberschieien der Glaskeramikplatte Qber ihre Dauer-

begrenzungsternperatur während der Anheiz- bzw. 

Ankochphase - einen konventionellen Steg mit seiner 

bekannten Wirkung, Temperaturstrahlung abzuschirmen, zu 

einein neuen und nicht naheliegenden Arbeitsinittel zur 

LOsung eines neuen technischen Problems, was eine 

erfinderische Thtigkeit bedingt; vgl. auch die nicht 

verOffentIichte Entscheidung T 301/90 der Kairuer. 

5.6 	Da die Kaxnmer ihre obige BegrUndung einer dern Gegenstand 

des Anspruchs 1 innewohnenderx erfinderischen Tatigkeit 

auf keinerlei von den Parteien vorgelegte Vergleichs- 

versuche stQtzt, sind die Bedenken der Beschwerdeführerin 

in Punkt VII-d) gegenstandsios. Des weiteren vermag die 

Karnrner nicht der Auffassung zu folgen, dag ein rnOgliches 
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reales Uberschjefen in konventionellen StrahlheizkOrpern 

die Lehre des Streitpatents naheliegen wUrde, da der 

Facbxnann hierin nur eine fehierhafte technische Reali-

sation der vom Stand der Technik empfohlenen Arbeits-

bedingungen sehen und sie nicht nacharbeiteri würde. 

5.7 	Aus den in Pkt. 5.1 bis 5.6 dargelegten Gründen liegt 

Anspruch 1 eine erfinderische Ttigkeit im Sinne des 

Artikels 56 EPU zugrunde. 

6. 	Anspruch 1 genugt, wie oben dargelegt, auch den sonstigen 

Erfordernissen des Ubereinkoimnens im Sinne von 

Artikel 102 (3) EPU. Er kann daher in der nunrnehr 

gultigen Fassung aufrechterhalten werden. Die von 

Anspruch 1 abhangigen Anspruche 2 bis 9 betreffen zweck-

m&1ige Ausführungsarten des Gegenstands des Anspruchs 1 

und konnen somit gleichfalls aufrechterhalten werden. 

EntBcheiduugsformel 

Aus diesexi Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die erste Instanz zuruckverwiesen mit 

der Auflage, das europaische Patent 0 116 861 nurunehr mit 

folgenden Unterlagen in geandertem Umfang aufrecht zu 

erhalten: 

Ansprt]che: 	1, uberreicht in der mUndlichen 

Verhandlung voin 15. Juli 1993, 

2 bis 9 gerrtãf EP-B1-0 116 861; 
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Beschreibung: Spalte 1, Uberreicht in der mUndlichen 

Verhandlung vom 15. Juli 1993, 

Spalten 2 bis 6 gema.f EP-B1-O 116 861; 

Zeichnung: 	gemal EP-B1-116 861. 

Die Geschftsste11enbeamtin: 	 Der Vorsitzende: 

N. Beer 	 G.D. Paterson 
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